Zeitschrift: Biindner Monatsblatt : Zeitschrift fir Biindner Geschichte, Landeskunde
und Baukultur

Herausgeber: Verein fur Bundner Kulturforschung

Band: - (1964)

Heft: 11-12

Artikel: Zu Herkunft und Bezeichnung des niederen Kirchendieners in
Graubiinden

Autor: Soliva, Claudio

DOl: https://doi.org/10.5169/seals-397971

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine
Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich fur deren Inhalte. Die Rechte liegen in
der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veroffentlichen
von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanalen oder Webseiten ist nur
mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En regle générale, les droits sont détenus par les
éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications
imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée
gu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or
websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 30.11.2025

ETH-Bibliothek Zurich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch


https://doi.org/10.5169/seals-397971
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=en

Zu Herkunft und Bezeichnung
des niederen Kirchendieners in Graubiinden

Von Claudio Soliva

Die vorliegende kleine Studie fand ihren Ausgangspunkt in einer
gianzlich andersartigen Untersuchung, die es damals nétig erscheinen
lie3, den verschiedenen Bezeichnungen fiir den Inhaber dieses niede-
ren Kirchenamtes nachzugehen. Nachfolgend sind nun die Gedanken
wiedergegeben, die sich bei Durchsicht der Belege aufdrangen und an
Hand derer sich recht wohl die Bedeutung auch rechtssprachlicher
Uberlegungen an einem konkreten Beispiel einmal veranschaulichen
laBt.

Es ist selbstverstandlich, daf3 eine solche Untersuchung nicht von
den nationalen Grenzen ausgehen darf — vor allem dann nicht, wenn
ein mehrsprachiges Gebiet wie Graubiinden oder die Schweiz unter-
sucht werden soll. .

Von den vielen Bezeichnungen fir den niederen Kirchendiener,
welche von lateinischen Benennungen herrithren, wie d. Sigrist, fr. sac-
ristain, it. sagrestano (lat. sacrista), d. Kister, rom. calu (o )ster (lat. custos),
d. Mesmer oder Mesner (lat. mansionarius), fr. marguillier’ (lat. matri-
cularius) und . munic (lat. monachus) sind alle mit Ausnahme der Be-
zeichnung Kister heute noch in der Schweiz tiblich. Dabei ist folgende
Feststellung zu machen: das lateinische und heute noch in Randgebie-
ten Oberitaliens und der Schweiz tibliche italienische sacrista® hat seine
franz. Entsprechung sowohl in Frankreich wie in der franz. Schweiz
im Worte sacristain und seine deutsche Entsprechung Sigrist vor allem
in der westlichen Hilfte der deutschsprachigen Schweiz (Zentral-

v Stutz, Gesch. d. kirchl. Benefizialwesens (Berlin 18g5), I S. 23, Anm. 60, erklédrt die
Entwicklung zu franz. marguillier aus der Tatsache, dal der Kiister in frithester Zeit zum
niederen Kirchenpersonal, den matricularii, gehorte. — 1684 finden wir in Genf den marguil-
lier de St. Pierre (Rechtsquellen des Kantons Genf IT (Aarau 1935), S. 503, Z. 20); vgl. ferner
Pierrehumbert, Dictionnaire historique du parler Neuchatelois et Suisse romand (Neuchatel
1926); ebenso Dauzat, Dictionnaire etymologique (Paris 1938).

2 Interessant sind die weiteren dialektalen Formen wie sekresta, sekrista oder stkrista (1).
— Vgl. Sprach- und Sachatlas Italiens und der Stidschweiz (K. Jaberg und J. Jud), Bd. IV
2. Teil (Zofingen 1932), Karte 799.
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schweiz inkl.)?, indessen im Nordosten und Osten des Landes fast aus-
schlieBlich Aesmer iiblich ist4, welche Bezeichnung auch in den diesem
Landesteil angrenzenden Gebieten Deutschlands und Osterreichs
durchaus vorherrschend zu sein scheint.® Es zeichnen sich gewisser-
malBen zwei Einfluligebiete fiir diesen einen Begriff in unserer Kirchen-

3 So z. B. in Bern: Rechtsquellen des Kantons Bern, 1. Teil, 1. Bd. I (Aarau 1g902), S.
135 Nr. 215: von der Spende gebe man onsrem sigristen vier brot (16. Jahrh.}; S. 145 Nr. 234:
den sigristen vnd den grebern; S. 251 Nr. 399: die sigristenn etc.; 2. Bd., I {Aarau 1939), S. 94:
hier ist ein sehr schoner und ausfiihrlicher Sigristeneid wiedergegeben. Basel: Aargauer Ur-
kunden IV (Aarau 1933) S.25 Nr. 62: Wernher sigrist (Gelterkinden 1290); 5. 56 Nr. 155:
erscheinen als Zeugen Heinrich Sigrist und Cunrat Sigrist (1342 Eigennamen in Baselland).
Aargau: Aargaver Urkunden I (Aarau 1g30) S. 7 Nr. 23: sigrist (1413 Lenzburg);
VII (Aarau 1937) S. g4 Nr. 173: sigrist (1471 Botzberg); S. 158 Nr. 335: sigrist (1516
Brugg); IX S. 68 Nr. 155: sigrist (1380 Aarau); S. 224 Nr. 611 dito (1489); S. 369
Nr. 951 dito (1659) etc. Luzen: Quellenwerk z. Entstehung der Schweizerischen
Eidgenossenschaft, I Band 2 (Aarau 1g9g37) Nr. 88g: sigeriste ze Willisouwe (1517 Willsau);
II. Band 2 (Aarau 1943) S. 17: vor des sigristen bongarten (2. Halfte 14. Jahrhrundert
Sempach); Il Bd. g3 (Aarau 1951) S. 29: der f’quL’? lal ouch werden sim sigristen (zu Beginn des
14. Jahrh. Luzern); etc. irich: Urkundenbuch der Stadt und Landschait Zirich X1 (Zu-
rich 1920) S. 134 Nr. 4166: Ruodolfs seligen sigristen tochter (1328 Zirich); XII (Zirich 1939)
S. 250 Nr. 380ga: H. der sigristoe von Riisnach (1322 Ziirich); XIIT (Zirich 1957) S. 145
Nr. g178a: Burkart der sigrist (1312 Andelfingen); Die Zircher Stadtbiicher des XIV. und
XV. Jahrhunderts IT (Leipzig 1¢o1) S. 303: der sigrist oder sin knecht; 111 (Leipzig 1906)
S. 246: sigristen und die, so inen helf en liten. .. usw. St Gallen: Rechtsquellen des Kantons
St. Gallen, 5. Teil, 1. Bd. (Aarau 1g51) S. 296 Z. 25: sigerist (1724 Schinis); S. g12 ff. sehr
ausfithrliche Sigristenordnung (1561 Schiinis); S. 449 Z. 39: durch den sigersien (17. Jahrh.
Wesen); S. 544 Nr. 400: von des sigersten dienst, eine Ordnung (1687 Kaltbrunn); S. 600
Z. 30: sigersten oder mefimer (1773 Kaltbrunn) usw.

Vgl. auch Schweizerisches Idiotikon VII (Frauenfeld 1913) 508 fI.

4 Vgl. Schweiz. Idiotikon VII (Frauen(leld 1913) 512 und IV (Frauenfeld 19o1) 464. -

Die gleiche Feststellung macht auch Schmid, Die evangelisch-reformierte Landeskirche des
Kantons Ziirich (Ziirich 1954) S. 202: «In der Ostschweiz und auf zircherischem Gebiet
im Weinland hei3t er der Mesmer.» Neben den im Nachfolgenden fiir Graubtinden ange-
fithrten Belegen seien hier noch e inige erwahnt: Thurgauer Urkundenbuch IIT (Frauenfeld
1925) S. 8g Nr. 346: mesenere (1255 Konstanz); S. 573 Nr. 681: Bertholdus dictus Mesenaer,
Jamuldus proprius ecclesie memorate (1279 Horn am Untersee); IV (Frauenfeld 1931) S. 44
Nr. 999: mesner (13. Jahrh. Ermatingen); S. 662 Nr. 1536: mesener von Diirrehain (1335 St.
Katherinental); S. 881 Nr. g5: mesener (1325 Konstanz); Rechtsquellen des Kantons
St. Gallen 1. Teil 1. Bd. (Aarau 1903) S. 581 Zifl. 6: schuolmeister und mefmer (1795 Nieder-
biren). Vgl. auch Moser-Nef, Die freie Reichsstadt und Republik St. Gallen, IT (Ziirich
1931) S. g412: Mefimer (1673); S. 434 : mesner (2. Hilfte des 14. Jahrh.); S. 435: Die Mesner
sollen schweren. .. (1683); usw. Im siidwestlichen Teil von St. Gallen finden wir den Sigris,
weil dort die wortgeographische Grenze durchliduft. Siche bei Anm. 11.

5 Vel. Grafl, Franz, Plarrei und Gemeinde im Spiegel der Weistiimer Tirols (Innsbruck
1950) S. 8g. — Wenn nach GraB im Tirol auch der Begriff Sakristan gebriuchlich ist, so wird
dieser wohl von Stiden her eingedrungen sein, immerhin ist dazu zu sagen, daf3 GraB selbst
aus den Weistlimern nur Belege [Ur Mesmer beibringt.
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sprache ab® und es wire verlockend, einmal zu priifen, ob die gleiche
Feststellung sich nicht auch fiir andere Begriffe aus der Kirchensprache
machen lieBe. DaB es in Randgebieten zu Uberschneidungen kommt,
erscheint selbstverstindlich; sehr hiibsch ist aber, wenn in einem oder
andern Fall in derselben Urkunde beide Begriffe gewissermalen als
Paarformel — sigersten oder meffmer — verwendet werden, wie das in einer
Urkunde aus dem Gebiet des oberen Ziirichseebeckens der Fall 1st?, wo
die uns interessierende wortgeographische Grenze durchliuft.

Bemerkenswert in diesem Zusammenhang ist ferner, dall im 6st-
lichen und stuidostlichen Teile unseres Landes die jenseits der Alpen
iibliche Bezeichnung sacrista eine romanische oder allenfalls auch eine
deutsche Entsprechung nicht gefunden hat. Dies 143t sich wohl nur aus
der Tatsache erkliaren, dafl im dortigen Grenzbereich der romanischen
Sprachen zwel Bezeichnungen fiir den niederen Kirchendiener sich
eingelebt und bis auf den heutigen Tag auch gehalten haben, die so-
wohl in bezug auf ihre sprachgeschichtliche Entstchung wie auch im
Hinblick auf ihre heutige Form besonderer Art sind und anderwirts
kaum eine Entsprechung finden. Diese beiden gewissermaBen abschir-
menden Begriffe sind wohl nur eine Ausdrucksform der Schranke,
welche dieses Alpengebiet auch gegen andere Einfliisse von Stden
offensichtlich aufgerichtet hat.

Bei unseren Betrachtungen sind wir ausgegangen von den quellen-
miBig belegbaren Bezeichnungen, die sich mit den heute noch tiblichen
im allgemeinen durchaus decken.® Eine Einschrankung ist aber natur-
gemidll zu machen: da, wo wir es mit der lateinischen Urkunden-
sprache zu tun haben, sind die Begriffe selbstredend fast nie gemal3
ihren sprachgeschichtlichen Entsprechungen der Umgangssprache in
lateinische Form gegossen worden ; der Schreiber verwendete eben das
lateinische Wort aus dem ihm bekannten und gebrauchlichen Vokabu-
lar. So treffen wir in den lateinischen Urkunden den sacrista in allen

% Vel. nun auch Miiller E. Erhard, Wortgeschichte und Sprachgegensatz im Aleman-
nischen (Bern und Miinchen 1g60) ; ob und inwieweit scine Ergebnisse auch auf die uns in-
teressierenden Begriffe angewendet werden kénnen, wire im einzelnen noch genau zu
priifen. ;

? Rechtsquellen des Kantons St. Gallen 3. Teil 1. Bd. (Aarau 1951) S. 600 Z. 30.

8 Das zeigt auch recht deutlich die Karte, welche Herr Prof. Dr. phil. Hotzenkocherle

mir freundlicherweise aus dem Material des Sprachatlas der deutschen Schweiz z. V. stellte.
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Teilen des Landes, in Genf wie in Chur — dies ist die (ibliche Bezeich-
nung; hin und wieder ist auch aedituus zu finden. Ja wir miissen sogar
noch weitergehen und eingestehen, dal3 weder mansionarius = Mesner,
noch matricularius = marguillier, weder monachus = munic, noch custos =
Kiister in unserem Gebiet sich in dieser Form eindeutig nachweisen las-
sen. Die Urkundenschreiber hitten uns das Problem zu leicht gemacht,
wenn sie einfach die ortsiiblichen Begriffe «relatinisiert» hitten! Viel-
leicht erscheinen diese Bemerkungen allzu selbstverstandlich, als da3
sie hier der Erwdhnung bediirften — ein Blick aber auf Regesten und
Register unsererer Urkundensammlungen zeigt uns rasch, daf3 hier oft
nicht mit der erforderlichen Sorgfalt gearbeitet wird und manchmal
mehrdeutige Begriffe in recht vereinfachender Weise eindeutig, hin
und wieder auch falsch tibersetzt werden.

Nachdem einleitend die in der Schweiz vorkommenden Bezeich-
nungen fiir den niederen Kirchendiener und ihre Ethymologie ange-
filhrt sowie die wortgeographischen Verhiltnisse fur die gesamte
Schweiz kurz umrissen wurden, soll nun im folgenden etwas niher auf
die in den Quellen wie im Sprachgebrauch Graubiindens vorkommen-
den Benennungen eingegangen werden.

Calu (o )ster

Calu(o)ster = Kiister ist heute noch in ganz Romanisch-Biinden in
verschiedenen dialektalen Formen verbreitet.? Interessant ist die Fest-
stellung, welche schon Jud gemacht hat,!® dal es als Erbwort auller in
Graubiinden nur noch in Nordfrankreich erhalten blieb. Die Philo-
logen leiten es ab von lat. custos, spatlat. custor, von welchem ja bekannt-
lich auch unser deutsches Kister stammt.!!

Aber auch in einer zweiten, andern Bedeutung existiert calu (o )ster,
namlich in der Bedeutung Riegel, Verschluf; nur scheint die Vitalitit
des Wortes in dieser Bedeutung geringer zu sein, auch wenn es durch
das ganze Gebiet des Kantons verbreitet ist. Die Philologen leiten das
Wort in dieser Bedeutung von lat. claustrum = Verschiuf, Riegel, Kloster
ab, wobei darauf hingewiesen wird, daB hievon wohl das / in calu (o )ster

? Dicziunari Rumantsch Grischun 30. fasc. (Chur 1955) S. 23 fI. (Dieses Werk ist eine
ausgezeichnete « Fundgrube» auch fiir den Rechtshistoriker!)

10 Fud ., Zur Geschichte der biindnerromanischen Kirchensprache (Chur 1919)
S. 18 und Anm. 55.

1 Grimm, DWB V. 2880; Schweiz. Idiotikon III S. 556 .
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= Kiister stammen durfte, und auch die Entwicklung lat. ¢laustrum zu
rom. calu(o)ster = Riegel von custor nicht unbeeinflult blieb.

Ist nun diese gegenseitige Beeinflussung, welche als Endeffekt das
gleichlautende romanische Wort calu (o )ster mit diesen zwei verschie-
denen Bedeutungen zeitigt, rein zuféllig, oder ist sie nicht vielmehr
auch auf einen sachlichen Zusammenhang zuriickzuftihren, indem als
eine der Hauptfunktionen des Kiisters die als Turhiiter oder SchlieBer
zu nennen wire,'? so dald calu (o )ster = Kiister und calu(o)ster = Riegel
auch der Bedeutung nach nicht mehr soweit auseinander zu liegen
scheinen? Es ist doch interessant, dal} eine der édltesten Bezeichnungen
fiir den Kirchendiener ostiarius von dessen Funktion als Schliefer oder
Tiurhiiter herriihrt, und daf3 auch in die Entwicklung des romanischen
Begriffs ein Wort wie claustrum = Riegel offensichtlich stark hinein-
gespielt hat. Wenn wir die Frage statt von der formalen einmal von
der sachlichen Seite her angehen wiirden — liee sich nicht allenfalls
die Annahme rechtfertigen, dal} calu(o)ster = Kiister wie calu(o)ster
= Riegel vom lat. claustrum abzuleiten wire, und lat. custor nur die be-
einflussende Rolle gespielt habe? Damit waren doch wohllediglich die
Akzente anders (und kaum weniger einleuchtend) gesetzt. Dem Philo-
logen wird vielleicht der rein formale Zusammenhang geniigen, dem
Historiker aber der sachliche kaum entgehen. Uns will scheinen, dal3
hier zum mindesten beide Momente zu berticksichtigen sind.

Da das romanische Schrifttum erst im 16. Jahrhundert einsetzt,
fehlen uns natiirlich frithe romanische Belege fiir diese Amtsbezeich-
nung; dazu kommt, daB3 von den mehrfach revidierten romanischen

12 Vgl. Férotin Marius, Le liber ordinum (= Monumenta ecclesiae liturgica V), Paris
1904, S. 42/43: «ordo in ordinatione sacriste»... «episcopus tradit ei anulum de sacra-
rio». ..; von dieser Funktion rithrt somit auch das Ordinationssymbol her. — Diesen Hin-
weis verdanke ich Frl. Dr. iur. Verena Labhart, deren Arbeit «Zur Rechtssymbolik des
Bischofsrings» (= Rechtshistorische Arbeiten, herausg. von K. S. Bader, II, Kéln, Graz
1963), im Druck erschienen ist. — Auch in der Dresdener Bilderhandschrift des Sachsen-
spiegels ist der Kister mit dem Kirchenschlissel dargestellt; vgl. die Faksimileausgabe, her-
ausgegeben von Karl von Amira, Leipzig 1902, Fol. 35b, Nr. 7. — Vgl. ferner Hommel E., Zur
Geschichte des Vierer- und Mesneramtes (Hist. Ver. Nordlingen Umgeb. Jb. 15, 1931,
80-107), der mehrere Dorfordnungen aus seinem Untersuchungsgebiet anfiihrt, nach wel-
chen dem Kirchendiener anliBlich seiner Installation vor der ganzen Gemeinde feierlich
der Kirchenschliissel iibergeben wird; alljahrlich wird dieser « MéBner», der zugleich
Schulmeister ist, am Weillen Sonntag in gleicher Weise neu bestellt: er hat den Kirchen-
schlissel zuriickzugeben, und wenn nichts gegen seine Wiederwahl einzuwenden ist, wird
ihm dieser wieder «extradiert» (op. cit. S. 81-83).
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Statutarrechten meist nur Redaktionen aus dem 17. und 18. Jahrhun-
dert erhalten blieben, welche zudem, gemif3 dem liickenhaften Cha-
rakter solcher Rechtsaufzeichnungen, nur in relativ wenigen Fillen
Bestimmungen den Kirchendiener betreffend enthalten. Die ein-
gehendste Regelung finden wir wohl in den Schantamaints da Schlarigna®
(Redaktion aus dem Jahre 1769), die hier nicht weiter erértert zu wer-
den braucht, da sie mutatis mutandis etwa den gleichen Inhalt auf-
weist, wie andernorts auch. Aus der ersten Hilfte des 17. Jahrhunderts
stammt der Aufgabenkatalog fiir den culuoster in den Aschantamaints da
Segl'*; doch haben wir es auch hier mit einer spiteren Redaktion zu
tun. Wenn die Belege aus Urkunden und Rechtsbiichern auch relativ
sparlich sind,!® so ist trotzdem die Bedeutung, die man dem Amte des
niederen Kirchendieners vor allem in unseren romanischen Gegenden
beimaB}, und auf die wir am Ende unserer Betrachtung noch einmal
kurz zuriickkommen werden, keine geringe, wie uns die Vorkommen
in der miindlichen Uberlieferung, in Ritseln, Sprichwértern, in Spiel
und Kinderreimen wohl sehr deutlich zu zeigen vermégen.

Munik, monachus

Eigenartig ist, daB nicht nur Romanisch-Biinden eine eigene Be-
zeichnung fiir den niederen Kirchendiener besitzt, die in den iibrigen,
von andern romanischen Sprachen beherrschten Gebieten der Schweiz
keine Entsprechung findet, sondern dafl auch in den italienischen
Randgebieten des Kantons eine weitere, sonst nicht tibliche Benen-
nung des Kiisters anzutreffen ist, die wir allerdings auch im nérdlich-
sten Italien mit einer weiteren Ausdehnung gegen Osten, aber nur in
einem relativ kleinen und allseitig abgegrenzten Gebiet, noch finden.
In deutlicher Herkunft von lat. monachus erscheinen hier die Formen
monach, monich, muntk, moni und wie die dialektalen Abwandlungen alle

13 Annalas della Societa reto-romantscha XXVI (1g12) S. 196.

14 Annalas della Societa reto-romantscha XX (106} S. 55.

15 Es seien noch angefithrt: Ledschas del onorat comiin da Celin del 1768 (Annalas X VII
(1903) S. 129): Schantamainis da Madulain, 1. Hélfte des 18. Jahrh. (Annalas XXI, 1906,
S. 61). Vgl. vor allem die Zusammenstellung der Belege im DRG fasc. 3o S. 23.ff,
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heilen mogen.!® Belege aus Urkunden oder Rechtsbiichern sind fur
diesen Begriff bis dato noch nicht zu erbringen, und es ist fraglich, ob
dies tiberhaupt je moglich sein wird, da es sich oflensichtlich um ein
Dialektwort eigener Priagung handelt, das in der Urkundensprache
vielleicht gar keine Entsprechung gefunden hat. Mit Bestimmtheit
laft sich dies aber angesichts der Quellenlage in diesem Gebiete
nicht behaupten.

Die Tatsache hingegen, dafl dieses Wort fest eingebiirgert und
wohl auch sehr alt zu sein scheint, ist immerhin fur die Interpretation
unserer mittelalterlichen Urkunden von Bedeutung; denn es stellt sich
uns die nicht leicht zu beantwortende Frage, wann das Wort monachus
einfach mit Mdnch und wann es allenfalls mit Kister zu tibersetzen ist.'?
In einer Urkunde aus dem Jahre 1186'® — es handelt sich um Zeugen-
aussagen anlaBlich eines Streites um Zehntrechte — kommen die Be-
griffe monachus und custos nebeneinander vor (monachos et custodes et
reclausos ), woraus man an sich auf eine Differenzierung schliefen
mochte, wenn nicht beide in derselben uns interessierenden Funktion
genannt wiren: ein Zeuge sagt namlich aus: «. .. quod vidit, custodes
suprascriptarum ecclesiarum scovare ecclesiam sanct Laurentii», in-
dessen es an anderer Stelle derselben Urkunde heillt: «... et talem
usum habeo supra sprascriptos monachos, quod ipsi dant mihi pran-
dium et clericis meis ad festa facienda; et hoc quia opportet veniunt
scovare ecclesiam sancti Laurentii...». In einer weiteren Urkunde

16 Fir die Verbreitung vgl. Sprach- und Sachatlas Italiens und der Siidschweiz, Bd.
IV 2. Teil, Karte 799.

17 Vgl. Bindner Urkundenbuch (im folgenden BUB, Bd. S.) I (Chur 1955), Wort- und
Sachregister unter monachus und custos: Laut Register finden wir monachus = Kiister z. B, auf
Seite 325, Zeile 11 und 13 — lesen wir nach, so hei3t es in Zeile 11 «Vizilius Vicus dixit. . .
se esse monachem alicuius ecclesie ipsius territorii...», in Zeile 13 aber «... monachi et
monache ponerentur ibi per clericos de Clauenna. . .» — Es ist kaum anzunehmen, dafl man
hier mit einer einfachen Ubersetzung monachus = Kiister auskommt; obwohl im Register
folgerichtig monacha = Kiisterin gesetzt wird! Die Stelle im Bindner UB S. 332 Z. 38-S. 333
Z. 1: «ego vidi canonicos sancti Laurentii mittere monachos et monachas et custodes»,
miillte gemalB Register ilibersetzt werden mit «. . . die Kanoniker schickten Kiister und Kii-
sterinnen und Kister» (!). Vgl.Register: custos = Kiister S. 333 Z. 1: monacha = Kiiste-
rin und monachus = Kiister S. 333 Z. 1! Bedenkliche Unstimmigkeit zeigt sich auch in den
Regesten: BUBI S. 351 « Kustos» im Regest entspricht einem.«custos» im Text (gem. Re-
gister = Kiister); BUB II S. 155 «Kiister im Regest und «monicus» im Text; BUB II
S. 197 «Custos» im Regest und «monicus» im Text! Somit wird auch fiir die moderne Be-

griffssprache die unzulissige Gleichsetzung von Kusios und Kiister und Custos begangen.
18 BUBI S. g32 fT.
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aus dem Jahre 1192!® sind es zwei «Custodes», die namens der Kirche
von St. Remigio einen Tausch vornehmen, ein andermal im Jahre
12282 und im Jahre 12952 titigt jeweilen ein «monicus» Geschifte
fiir dieselbe Kirche. Diese Beispiele sprechen zweifellos fiir eine mehr
oder weniger unterschiedlose Verwendung der Begriffe custos und
monachus oder monicus, wie die Form meist lautet. Daf3 ferner beide fiir
das Reinigen der Kirche — scovare ecclesiam (= scopare ecclesiam) —
herangezogen werden, vermag zusammen mit der heutigen Bedeutung
des Wortes munic = Kiister vielleicht die Annahme zu stiitzen, dal3 mit
dem «monicus» in unseren fritheren Urkunden das eine oder andere
Mal der oder ein Kirchendiener gemeint sei. Anderseits aber ist mit
der einfachen Ubersetzung monachus, monicus = Kiister doch wohl eher
Zuriickhaltung zu tben, da weder die Gleichsetzung mit custos, der
sich in unsern Urkunden ja auch nicht mit Kiister identifizieren 1403t,22
noch das bis dato nur dirftig belegte Ausiiben von entsprechenden
Funktionen schon den Schluf3 auf ein eigentliches Kiisteramt und da-
mit auf die Gleichung monachus = Kiister gestatten. Schliellich tretenin
einer Urkunde®*zwei custodes derselben Kirche gleichzeitig auf, in einer
andern2?¢1st von mehreren monici die Rede, und in einer dritten handelt
der monicus «. .. ex parte ecclesie et fratrum iamscripte ecclesie. . .»,?
und neben diesen monachi werden in einem oder andern Fall noch
monache genannt. Diese Mehrzahl von vieldeutigen Bezeichnungen, die
Tatsache, daB3 sie meist in Pluralform verwendet werden und zudem
sich auch auf weibliche Personen beziehen, wie die Unmoglichkeit, aus

19 BUBTI S. 351.
20 BUB II S. 155.
t BUBII S. 197.
22 Siehe hinten S. 320—322
BUBIS. 351 anno 11g2. An sich wire die doppelte Besetzung eines Amtes durchaus
moghch wir finden z. B. in Graubiinden mehrere aeditui (siche hinten S. 321) und fur
Zirich ist die doppelte Besetzung des Custodenamtes vor 1259 auch nachgewiesen (siehe
hinten Anm. 32) — in diesen Fillen aber haben wir weitere Belege fiir das Bestehen eines
Amtes, welche indessen hier fiir den konkreten Fall fehlen. Ferner ist auch sonst oft die Rede
von einer Mehrzahl von «monachi et custodes et reclausi» (siehe vorn. Anm. 19), so daB3
der Schlul3 auf ein entsprechendes Amt alleine von diesen Begriffen her als sehr gewagt
erscheint.

2 BUB II S. 197 (1235) und BUB II S. 155 (1228).

23 BUB II S. 155 (1228) und in dhnlicher Formulierung BUB II S. 187 (1233). - Vgl.
auch Anm. 2 zu dieser Urkunde, in welcher als Begriindung fiir die Ubersetzung von
monicus = Kister auf die heutige mundartliche Form monich = Kiister verwiesen wird.
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den vorliegenden Berichten den Aufgabenkatalog fiir einen eigentlichen
Kirchendiener herauszuarbeiten, zeigen uns wohl mit gentigender
Deutlichkeit, daB3 die Dinge nicht so einfach liegen, wie man es viel-
leicht gerne haben mochte. U. W. sind einwandfreie Belege fur die Be-
deutung von custos oder monzcus als Kiister in unseren Quellen des 12.
und 13. Jahrhunderts bis heute noch nicht erbracht.

Immerhin vermag die Tatsache, dall monachus und custos nebenein-
ander auch in gleicher Bedeutung verwendet, gleiche Funktionen —
u. a. auch einmal eine des Kirchendieners — erfiillten, die Entwicklung
einer Standesbezeichnung zu einer Berufsbezeichnung, in konkreto
vom monachus zum munik = Kiister zu erkldren.

Custos, aedituus, sacrista

Ahnliche Probleme, wenn auch von einfacherer Art, stellen sich
bekanntermaBen auch immer wieder bei dem Begriffe des custos.?8

Schon im vorausgehenden wurde festgestellt, daB custos in unseren
Urkunden des 6fteren synonim mit monachus verwendet wurde, welch
letzteres durchaus mehrere Bedeutungen haben konnte, und die ent-
sprechenden Quellenstellen lassen ohne weiteres auch den SchluB zu,
daB auch custos nicht im gebrdauchlichsten Sinne fiir den Inhaber eines
Stiftsamtes, aber auch nicht etwa in erster Linie oder gar nur als Be-
nennung fir den niederen Kirchendiener gebraucht wurde. Die Be-
deutung schwankt und 148t sich vor allem fiir unsere sudlichen Ur-
kunden noch nicht genau festlegen. Einfacher liegen die Dinge in an-
dern Fillen: In der Ordnung von Abt Gerold von Pfiéfers, mit welcher
dieser ca. 1110 das Verpflegungs- und Pfriindewesen, kirchliche Briu-
che und andere herkommliche Einrichtungen regeln wollte,? ist custos
wortlich mit Wiachter zu tbersetzen; in einem ubertragenen Sinne
bezeichnet sich selbst Papst Pascal I1. 1117 in einem Schreiben an die
Dombherren zu Chur als «indigni ecclesie custodes».?®

28 Vgl. auch Schaefer, Zur Entwicklung von Namen und Beruf des Kiisters (= Annalden
des Hist. Vereins fiir den Niederrhein, 74. Heft (Kéln 1902) S. 163.)

27 BUB I S. 208.

2% BUBI S. 196.

319



Dann aber ist und bleibt custos vor allem Bezeichnung fur den In-
haber des betreffenden Stiftsamtes, der ja heute noch so genannt wird. -
Als ersten Inhaber dieses Amtes verzeichnet das Necrologium Curien-
se2? den Custos Siso, gest. 25. Nov. 1151. Der Aufgabenbereich des
Domcustos zu Chur ist sehr hiibsch zusammengestellt in einem
schiedsrichterlichen Entscheid iiber dessen Verpflichtungen aus dem
Jahre 1351.30

Danach hatte der Gustos in gewissen Fillen bei der Messe zu die-
nen, er besorgte die bis in kleinste Einzelheiten festgelegte Verteilung
der Kerzen auf die verschiedenen Altire; zur Winterszeit stellte er
glihende Kohlen fiir die Hinde der Priester und MeBdiener bereit;
ithm oblag die Reinigung, Pflege und Verwahrung der MeBgewiander;
er besorgte den Weihrauch fiir die Kirche und verwaltete Kerzen,
Wachs und Ol, wobei er verpflichtet wurde, diese Vorrite treu und
redlich fir den Gebrauch in der Kirche zu verwahren und nichts zu
verkaufen noch zu eigenem Nutzen sonst zu verwenden; gleicherweise
soll er es mit den der Kirche zugedachten und 1thm ausgehindigten
Geschenken halten; auch der Domschatz ist thm anvertraut, und die
Entgegennahme oder notigenfalls Einforderung der cappa oder ihres
Gegenwertes von den neu ernannten Kanonikern.3!

Wenn wir die hier etwas geordneten und zusammengefaBten, im
Schiedsspruch aber in buntem Durcheinander angefiithrten einzelnen
Aufgaben betrachten, so kénnen wir gleich feststellen, dall in dieser
Aufzihlung relativ unwesentliche niedere Dienste und wichtigere,
ehrenvollere Aufgaben nebeneinander hergehen, dafl darin eigentlich
der Tétigkeitsbereich eines Kiisters, wie er bei uns meist umschrieben
wird, wie auch derjenige eines Thesaurars oder Custos enthalten sind,
Das Amt der Thesaurars kennt das Churer Domkapitel u. W. nicht¢

20 Necrologium Curiense, das ist: die Jahrzeitbiicher der Kirche zu Cur, bearb. und
herausg. von Wolfgang von Juvalt (Chur 1867) S. 150.

30 Publ. durch Conradin von Moor in: Die Urbarien des Domkapitels zu Cur (Chur
1869) S. 34 fI.

31 Die cappa (ciappa, Mantel) ist ein Pluviale, Rauch- oder Vespermantel, also ein Ta-
lar, den die Domherren zum Gottesdienst trugen. Nach einem: Kapitelstatut aus dem Jahre
1272 (Moor, Codex diplomaticus von Graubiinden I (1848) S. 393), war jeder neu eintre-
tende Kanoniker verpflichtet, eine solche cappa im Werte einer Mark oder den Betrag hie-
fir dem Kapitel zu entrichten. Diese Best. finden wir auch anderswo, z. B. in Ziirich (vgl.
Schwarz, Die Statutenbiicher der Propstei Zirich (Zirich 1952), S. 29 Nota de cappis; sie
stammt ebenfalls aus dem 13. Jahrhundert.
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einmal dem Namen nach, und in Ziirich wie auch an andern Orten
fallt es, selbst wenn beide Bezeichnungen gebraucht werden, mit dem
des Custos zusammen.®2 Wenn wir nun feststellen, daf3 in unserem Do-
kument der Aufgabenkreis des Custos, also des mit diesem Amte be-
trauten Kanonikers, festgelegt wurde — denn als Partei tritt dem Dom-
kapitel im Schiedsverfahren «Magister Waltherus dictus Kotman,
dicte Curiensis ecclesie canonicus atque custos» entgegen — so dirfen
wir doch auch annehmen, dalBl ein magister artium, canonicus und
custos fur die Erfullung der angefithrten niedern Dienste wohl nur ver-
antwortliche Aufsichtsperson war, aber keinesfalls dieselben personlich
zu verrichten hatte, selbst wenn es im Schiedsspruch wortlich heil3t:
«... Item quod custos debet... ornamenta reficere... et quotiens
opus est lavare.» Im bedeutend schoneren Latein der Zurcher Statuten
heiB3t es denn auch: «Item omnia ornamenta... lavari... et refici
procurabit».?® Und in diesem Sinne miissecn wohl auch die Stellen in
unserem Dokument, welche dem Custos diese niederen Dienste zu-
weisen, interpretiert werden. Daf3 dem Custos hiefiir — also fiir die
eigentliche Kustertiatigkeit — Gehilfen beigegeben waren, geht auch
aus den durch Bischof Conrad 1I. 1279 unter Mitwirkung und Zu-
stimmung der Domherren festgelegten Statuten des Domkapitels her-
vor,3! welche u. a. folgende Bestimmung enthalten: «Statuimus etiam,
quod semper unus edituorum jacere omni nocte in secretario teneatur,
et si legitima admonitione posthabita in hoc negligentes extiterint,

32 In einer Urkunde aus dem Jahre 1354 wird allerdings einmal der Churer Custos
Waltherus Kotman als Thesaurarius bezeichnet, doch wurde dieses Dokument in Konstanz
erstellt — eine in Chur gefertigte, das gleiche Problem berithrende Urkunde bezeichnet ihn
denn auch wieder als Custos; vgl. Moor, Codex dipl. III (Chur 1861) S. 85 Nr. 58 und S. go
Nr. 60. — In den Statutenbiichern der Propster Zirich werden Thesaurarius und Custos
nebeneinander in der gleichen Bedeutung verwendet: im Abschnitt «de iuribus et oneribus
thesaurarii (Schwarz, op, cit. S. 28 f.) wird mitten im Text der Begriff des Thesaurar durch
den des Custos ersetzt (S. 29 Z. 8); dann treffen wir auch den Ausdruck «custos seu the-
saurarius noster» (S. 33). Im Ziircher Urkundenbuch I Nr. 430 wird das Amt des Custos
oder Thesaurars zum erstenmal erwidhnt (1225), damals aber von zwei Kanonikern ver-
sehen. Das kénnte an und fir sich zur Annahme fithren, daf3 die Amter frither doch getrennt
waren, wenn geniigend Dotationen vorhanden waren — weitere Belege fir eine solche An-
nahme sind aber nicht beizubringen, und so lassen unsere Quellen nur den Schlull auf eine
doppelte Besetzung, nicht aber den auf eine Trennung der Funktionen und somit auf ein
Bestehen von zwei Amtern zu. Die Custodenstelle wurde denn auch bald nur mehr einfach
besetzt und so finden wir von der Mitte des 13. Jahrhunderts nur noch einen Inhaber; vgl.
Zircher UB III Nr. 1065 (1259). Zu diesem Problem auch Schaefer. op. cit. S. 165 Anm. 3.

33 Schwarz, op. cit. S. 28.

3 Moor, Codex I S. 400 fI.
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custos, qui pro tempore fuerit, eorum officio conferre alii teneatur infra
x dies. . .». — Zwei Dinge werden an dieser Stelle deutlich: einmal steht
fest, dal gewisse niedere Dienste an der Domkirche zu Chur durch
einen oder mehrere aeditui versehen wurden,?® und zum andern wissen
wir nun auch, dal3 diese Kirchendiener bei uns dem Custos unterstan-
den, womit neben dem sprachlichen auch der sachliche’ Zusammen-
hang zwischen Custos und Kiister in unsern Quellen gegeben ist. Die
gleiche Feststellung 148t sich auch fir Zirich machen.3® Die Statuten
von 1260 bezeichnen den niederen Kirchendiener als edituus; spiter,
in der Neufassung der Statuten von 1346, kommt daneben auch die
Bezeichnung sacrista auf.®? Fir Zirich ist in den genannten Statuten
der gesamte Aufgabenbereich des sacrista genau umschrieben — er um-
faB3t eben diese niederen Dienste, welche der Unterhalt einer Kirche
und der Glocken mit sich bringen und fiir deren Erfillung der Custos
oder Thesaurar verantwortlich gemacht wird. Wenn uns auch fiir Chur
eine solche Aufzeichnung fiir den aedituus oder sacrista vorlaufig noch
nicht bekannt ist,3® so ist doch wohl die Annahme gestattet, daB3 auch
hier die Aufgaben des niederen Kirchendieners mutatis mutandis die-
selben waren wie in Zirich. Die Tatsache, dall sowohl hier wie dort
der Custos fur die Erfullung der Aufgaben des Kirchendieners verant-
wortlich war, daB8 die Pflichten dieses Stiftsamtes in Chur und Zirich

35 Die aeditui sind auch in dem vorne auf S. 320 erwiahnten Schiedspruch genannt,
doch ohne daB3 aus dieser Stelle auf deren Funktion oder Bedeutung geschlossen werden
konnte. — Friither war dies die Bezeichnung {iir den Tempelwichter resp. -Aufseher, spiter
variieren die Bedeutungen, in den schweiz. Quellen ist damit immer der niedere Kirchen-
diener gemeint (vgl. auch Anm. 37).

3 Vgl Schwarz, op. cit. S. 28 ff. und S. 43. Im gleichen Verhiltnis wie Custos und aedi-
tuns in Chur und Ziirich stehen Kuster und Sigrist in Luzern: vgl. hinten Anm. 52.

37 Somit sind bei uns gleichzusetzen einerseits Custos und thesaurarius und anderseits
aedituus und sacrista. Interessant in diesem Zusammenhang sind die Ausfithrungen bei
Schaefer, op. cit. 8. 165, welcher feststellt, daB fiir Stiftsamt des Custos in gewissen Gegenden
auch die Bezeichnung aedituus auftritt, wofiir in unseren Quellen keine Belege zu finden sind.
Moglicherweise aber lassen sich hier zwei unserer Belege einordnen: sacrista, dominus Iohan-
nes de Sekkingen (Quellenwerk z. Entst. d. Schweiz. Eidgenossenschalt I Bd. 2 (Aarau 1937)
Nr. 1592 (Luzern 1831) und magister Adelbertus sacrista (Quellenwerk 1T Bd. 2 (Aarau 1943)
S. 38 Z. 20 (Einsiedeln 1217-1222)); vielleicht sind auch hier cher Inhaber eines Stifts-
amtes als niedere Kirchendiener gemeint? — Dal} die Bedeutung von custos in den Quellen
aus den siidlichen Talern Graubiindens noch nicht bestimmt werden kann, wurde schon
vorn S. 318 festgestellt.

3 Wenn wir aus dem auf S. 320 festgehaltenen Arbeitsbereich des Custos die durch
den Kirchendiener zu erledigenden Arbeiten ausklammern, erhalten wir etwa den gleichen
Katalog.
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fast gleichlautend umschrieben wurden, dal wir die einzige Bestim-
mung fur den ediluus in den Churer Statuten, wonach dieser in der
Sakristei zu iibernachten hatte, auch in Ziirich antreffen, und nicht
zuletzt auch die Feststellung, dal3 wir an beiden Kirchen neben edituus
auch sacrista finden, werden die Zulassigkeit dieses Schlusses wohl zur
Geniige bekriftigen.

Die betreffende Stelle im Necrologium Curiense®®, Rudolfus subdia-
conus et sacrista 1 1257, ist aber noch in weiterer Hinsicht von Interesse:
sie gibt uns ndmlich einen deutlichen Hinweis auf die Herkunft des
Amtes des niederen Kirchendieners, welches ganz eindeutig frither zum
Tatigkeitsbereich der Kleriker gehorte,?® und so iiberrascht es uns
nicht, wenn einmal ein Subdiakon, also einer, der schon die erste ho-
here Weihe empfangen hatte, als sacrista erscheint, zumal die Stel-
~ lung des Subdiakons wie auch die des Diakons ithrem ganzen Wesen
nach eine dienende ist, vor allem urspringlich und frither eine solche
war. Wenn man nun der Frage nachgeht, wer denn eigentlich in der
Fruhkirche diese Funktion ausiibte, fir welche man spiter und heute
besondere Kirchendiener in einem Anstellungsverhiltnis einsetzt, so
stofBt man ziemlich rasch auf' den Diakon der urchristlichen Gemeinde,
zu dessen Entlastung dann sowohl das Subdiakonat wie auch die nie-
deren Weihestufen eingefithrt wurden.*? Ein weiterer Schritt fiihrte
dann wohl zur Ausklammerung und Ubertragung derjenigen Arbeiten
an Hilfspersonen, welche bald als nicht mehr eigentlich kirchliche
Funktionen betrachtet wurden. So fithrte die Entwicklung einerseits
von einer bescheidenen Hilfsfunktion eines Mitgliedes wohl vom nied-

3 Juvalta, op. cit. S. 49.
40 Vgl. hiezu Hilling in einer Rezension im Archiv fiir kath. Kirchenrecht, 114. Bd,
(1934), S. 643; ferner Graf, op. cit. S. g1, Anm. 20 und daselbst zit. Lit.

41 Vgl. can. g44. Allerdings wire es moglich, dal3 der genannte Subdiakon Rudolf
1257 seine Weihe als solcher noch vor der Einreihung des Subdiakonates unter die héheren
Weihen durch Innozenz IT1. (11g8-1216) erhalten hatte: auf der andern Seite aber kénnte
das «subdiaconus» auch nur den «ordo» im Kapitel bedeuten und somit unser Rudolfus
auch ein Kleriker mit hherem Weihegrad gewesen sein, woliir uns aber die Belege fehlen.
— In einem wie im andern Falle aber beschiftigt uns die Frage, ob nicht diesem Zusammen-
gehen «subdiaconus et sacrista» eine tiefere Bedeutung innewohnt. Fir die spatere refor-
matorische Zeit 148t sich die Gleichung belegen; so bestimmt die Baseler Kirchenordnung
von 1529, «wie sich die Subdiacon, da sind Sakristen, halten sollend ». Zit. nach Nico! Karl,
Das Kiisteramt in der evangelischen Kirche (Erlangen und Rothenburg ob der Tauber

1954), S. 14.
42 Vgl. hiezu Krimm, Das Diakonat in der frithkath. Kirche (Stuttgart 1953), S. 108 ff,
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rigstem Stande® bis zur angesehenen Stellung ecines eigentlichen Kir-
chenbeamten,** nimlich des Kiisters, und anderseits von einem sehr
bedeutsamen Amt der Urkirche zu einer bloBen Durchgangsstufe zur
Priesterweihe, der im wesentlichen nur noch gewisse liturgische Be-
deutung zukommt.45

In diesem Zusammenhang mul3 wohl auch die Entwicklung von
monachus zu muntk = Kiister, von custos zu Kiister betrachtet werden; im
ersten Falle kénnen wir vorldufig nur auf sprachliche Zusammenhinge
hinweisen, da sonstige eindeutige Belege bis heute noch fehlen, im
zweiten Falle aber konnen wir die Feststellung machen, dal3 als erste
Kustoden mit entsprechendem Aufgaben- respektive Verantwortlich-
keitsbereich in den Quellen die Stiftskustoden, also Herren von kleri-
kalem Stande auftreten.46 47

43 Vgl. Stutz, Geschichte des kirchl. Benefizialwesens (Berlin 18g5) I. S. 23, Anm. 6o,
welcher feststellt, daB3 der Kister zum niederen Kirchenpersonal, den mairicularii, gehorte,
welche meistens sich aus Bediirftigen rekrutierten, wie ja von jeher der niedere Klerus und
die Armen als mehr oder weniger gleichgestellt und zusammengehdérig erscheinen. Aus die-
sen matricularii ist spéter marreglier, dann marguillier ge worden, was heute noch in unserer
W estschweiz Kister bedeutet.

4 Im Ziirich des 14./15. Jahrhunderts stellte der zum angesehenen Beamten aufgestie-
gene Kirckendicner seinerseits bereits wieder Knechte zur Besorgung der niederen Dienste
ein, wie die Eintrdge in den Stadtbiichern deutlich werden lassen, vgl. die in Anm. g zit.
Stellen.

45 Mit dieser Feststellung wollen wir lediglich die Entwicklung des Amtes in bezug auf
den praktischen Wirkungsbereich des Inhabers charakterisieren und sind uns durchaus im
klaren dariiber, dafl es daneben auch noch andere, z. B. eine theologische, Betrachtungs-
weisen gibt, mit denen wir uns aber hier nicht auseinanderzusetzen haben. .

4 Dies trifft durchaus auch fur andere Gebiete zu: vgl. Schaefer, op. cit. S. 164/65. Das
eine oder andere Mal 1aBt sich auch nachweisen, daB der oder ein Priester die Funktion des
niederen Kirchendieners iibernommen hat: 1257 bestétigt Bischof Eberhard von Konstanz
die Stiftung einer Pfriinde in der Kirche Sursee, sie sei nur mit einem Priester zu besetzen,
welcher auch das Amt des Sigristen zu versehen habe (Quellenwerk z. Entst. der Schweiz.
Eidgen. I Bd. 1, Aarau 1933, Nr. 804); ferner finden wir 1417 in einem Tauschgeschaft als
Zeuge her Cuonrat, ein prester, sigeriste ze Willisouwe (Quellenwerk I Bd. 2, (Aaraurt g37), Nr.88qg);
und 1331 wird in Sins bei Stiftung einer Priesterpfriinde dem Inhaber mit Zustimmung der
Untertanen das Sigristenamt Gbertragen (Quellenwerk I Bd. 2 Nr. 1597).

47 Interessant wire es, der Frage nachzugehen, ob die Bezeichnung des Kirchen-
dieners als «opfermann», die in Deutschland zu finden ist, und fiir die wir bis anhin an bei-
ldufig gesammelten Belegen nur solche aus nachreformatorischer Zeit besitzen, von einer
charitativen Funktion der Kirche und des Kirchendieners herriihrt, von einer Aufgabe, die
zur Zeit der reformatorischen Neubesinnung, wihrend welcher in gewissen evangelischen
Gemeinden auch das Amt des Diakons eine starke Aufwertung erfahren durfte, wieder neu
gesehen und iibertragen worden wire und einen entspr. Bezeichnungswechsel des Kirchen-
dieners zur Folge gehabt hétte. — In unserem Gebiet ist der Begriff ganzlich unbekannt, und
in andern Arbeiten zu unserem Thema blieb er u. W. noch unberticksichtigt. s wire natiir-
lich auch durchaus méglich, dal3 diese Benennung lediglich daher riithrt, da3 der Kirchen-
diener dort wie anderswo das Kirchenopfer einzuziehen hatte.
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Kiuster

Die deutsche Bezeichnung Kister aber hat sich weder im Gebiete
des Kantons Graubiinden noch in der iibrigen Schweiz durchzusetzen
vermocht.*® Nicht etwa, dal} dieser Begriff gdnzlich unbekannt wire,
aber seine Verwendung ist nur sporadisch, und zudem zeigen die
Fundstellen deutlich, daB3 man hier nicht mit der ortsiiblichen Bezeich-
nung zu tun hat: So findet sich zum Beispiel in Aarau, wo die Bezeich-
nung Sigrist vom 14. Jahrhundert bis zum heutigen Tag tiblich ist, nur
in einer Urkunde aus dem Jahre 1791 einmal die Benennung Kister;4®
und wenn ein in Aarau lebender Geschichtsschreiber einen Biindner
Romanen bei der Darstellung der versuchten Vertreibung des Refor-
matoren Gallizius aus dem Engadin im 16. Jahrhundert die emporten
Worte sprechen lafit; «Ich habe 6 Kreuzer, dem Kiister will ich sie
geben, auf daB er fiir die abgeschiedene, arme Seele der Gerechtigkeit
liute»,5® so iibersetzt er natiirlich hier den romanischen Ausdruck
caluoster, sofern er wirklich eine uiberlieferte Episode bietet, wobei sich
Kiister eher aufdrangt als das im Wohngebiet des Schreibers iibliche
Sigrist; daBl romanisch-deutsche Worterbiicher schon im 16. Jahrhun-
dert neben der Ubersetzung von caluoster mit Sigrist, Mesmer oder sag-
restano auch noch als weiteres Synonim den AKjister anfiihren,’ zeugt
hochstens von umfassenderen Kenntnissen der Verfasser, nicht aber
von ortsiiblicher Verwendung dieses Begriffes; und dal3 schlieBlich
unter den Bezeichnungen lat. custos, custor verdeutscht kuster oder chuster
in unsern Quellen immer der Inhaber des betreflfenden Stiftsamtes5?
zu verstehen ist, haben wir oben schon festgestellt; dem niedern Amte

48 Auch der Gléckner oder campanariu s ist hier nicht anzutreffen; wenn auch das Lauten
der Glocken in den Sigristenordnungen oft eine eingehende Regelung erfahren hat, so war
es doch wieder nicht dermallen Hauptfunktion, dall dadurch die Amtsbezeichnung be-
stimmt worden wire. Ebenso ist kirchner bel uns nicht nachzuweisen. Belege fur diese For-
men finden sich in andern Gebieten recht haufig.

4 Aargauer Urkunden IX (Aarau 1942) S. 416 Nr. 1042.

80 Zschokke Heinrich, Geschich te des Freystaates der drey Biinde (Ziirich 1817), S. 127.

51 In einer lateinisch-deutsch-romanischen Nomenklatur aus dem 16. Jahrhundert
(Privatbesitz). :

52 Sehr hiibsch 148t sich das mit Belegen aus dem Kusteramtsrodel von Luzern (be-
ginnendes 14. Jahrh.) illustrieren: die Zinse, die dem Kuster von Lucerren zu Littowe von dem sig-
risten ampte zu Littowe, das er da liet, werden sollen, das sint. . .» — «. .. der Kuster lat ouch werden
sim sigristen die nutzii. . .» (Quellenwerk z. Entst. d. Schweiz. Eidgen. 11 Bd. 3, (Aarau 1951),
Seite 29).
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des Kirchendieners wohl mehr angenihert scheint die Stellung der
weiblichen Kustrine in einem Damenstift oder Kloster zu sein,?® doch
liegen die Dinge hier ohnehin ganz anders, so daf3 wir uns mit diesem
Hinweis begniigen konnen. Nicht angingig ist hingegen, wenn Regi-
ster oder Regesten den Begrift Kister bieten, in der Urkunde aber ein
custer = Dom- oder Stiftskustos auftritt;3* will man sich damit begniigen,
den alten Ausdruck in die Schriftsprache zu iibertragen, so sollte man
doch wenigstens auf den Umlaut verzichten und statt Kister und Ki-
steret den einfachen, auch frither iiblichen Vokal setzen und Kuster,
Kusterer schreiben, damit keine Mif3verstindnisse entstehen.

Mesmer

Unsere deutschen Urkunden und Statutarrechte, soweit sie den
Kirchendiener iiberhaupt erwidhnen, bezeichnen ihn fast durchwegs
als Mesmer, eine Benennung, die auch heute noch als die tiblichste in
unserem Kanton bezeichnet werden darf. Als einzige Ausnahme in der
Reihe der Rechtsbiicher sei der Landschaftsbrief von Schams aus dem
Jahre 1660 angefiihrt, in welchem sich folgende Bestimmung findet:
« Wer sich mit schweren und fluochen vergreifen thete, sol solche fehl-
bare person dem Kilchen diener angezeigt werden. . .».% Hier aber
handelt es sich wohl mehr um eine Benennung fiir den Tatigkeitsbe-
reich als um eine eigentliche Amtbezeichnung; denn zum ersten ist
diese Bezeichnung einmalig, Schams kennt auch heute nur einen
Mesner, und zum andern wird in einer Urkunde aus dem Jahre 1541
aus Donat, einer Nachbarschaft, die zur Gerichtsgemeinde Schams ge-
horte, der Mesner erwidhnt.?® Ferner wird in einem Kaufbrief aus dem
Jahre 1529 die Mesnere: zu Portein genannt,’? welches zu dem Schams
benachbarten Gericht Heinzenberg gehorte.

% 1335 z. B. erscheint in cinem Kaufvertrag (Rheinfelden) die Kustrine von Olsberg
(Aargauer Urkunden V, (Aarau 1935), S. 29 Nr. 63).— Bedenken haben wir gegen die An-
nahme einer weiblichen Inhaberin des Kiisteramtes, wie sic in der Ubersetzung von
monacha = Kiisterin zutage tritt; vgl. vorn Anm. 17.

51 Vgl. statt vieler Rechtsquellen des Kantons St. Gallen, 1. Teil Bd. 2 (Aarau 1906),
Register S. 669: Kiister, Kiisterei, wobei die Stellen, auf welche verwiesen wird, eindeutig vom
Stiftsamt und dessen Inhaber handeln.

% Landschatftsbrief von Schams, 1660, ed. in ZSR n. F. Bd. 3 (1884), S. 375.

56 Vgl. Camenisch, Biindnerische Reformationsgeschichte (Chur 1g20), S. 332.

57 Camenisch, op. cit., S. 328
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Den édltesten Beleg liefert uns das dltere Stadtrecht von Maienfeld
aus dem 15. Jahrhundert;38 fiir die Landschaft Davos finden wir ihn in
«Alte Ordnung der Landschaft Davos» wegen der Priesteren, Mes-
mers und deren Salari (16. Jahrhundert);%® Davos kannte die Institu-
tion des Landschaftsmesmers, welcher die vier Kirchen der Landschaft
zu besorgen hatte;% im Schanfigg erscheint er in einem Landbuch aus
der Mitte des 17. Jahrhunderts,®! in Chur endlich wird in den neuen
Statuten des Domkapitels aus der ersten Hilfte des 16. Jahrhunderts
unter den fiir die tdgliche Spende bezugsberechtigten Personen auch
der Mesmer angefiihrt;®% auch hief3 frither die Chorherren-Trinkstube
im Torturm tber den Aufgang zum Hof die Mesmere:.5?

Somit ist fir die bedeutendsten deutschsprachigen Gebiete des Kan-
tons Graubiinden vom Beginn der Rechtsaufzeichnung in den Statu-
tarrechten der Gerichtsgemeinden an bis auf den heutigen Tag nur die
Bezeichnung Mesmer fiir den niederen Kirchendiener nachweisbar.
Neben Mesmer findet sich auch die Form Mesner oder Mefner, welche
die Volksethymologie meist félschlicherweise von lat. missa = Messe
ableitet, wovon sehr wahrscheinlich auch die Tendenz herriihrt, die
Bezeichnungen konfessionell zu trennen und Mefiner oder Mesmer als
Benennung fiir den katholischen Kirchendiener anzufithren,® was

% Ed. in ZSR n.F. Bd. 5 (1886), S. 139.

% Ed. in Zeitschrift fir Kirchenrecht N.F. Bd. 3 (1883), S. 203.

80 Camenisch, op. cit., S. 214.
1 Ed. in ZSR n.F. Bd. 4 (1885), S. 280. Unter dem Titel « Form und Ordnung die
maleficischen proceduren zu verfiihren» (Art. 75 f.) erscheint in Art. 87 folgende Bestim-
mung: «Es ist aufgesetzt, dall der Mesmer solle alle predigtage bey zeit bey der kirche sein,
damit fleiBig eingeleiitet werde und nach verichtetem Gottesdienst soll er fleiBlig kirchen und
freithofbeschlieBen, damit nichts aus der kirche verloren und weder kirche noch freithof verun-
reinigt werde bey bus 1 pfund und welcher dasverunreinet ist eine gleiche busschuldig.» — Dieses
Beispiel zeigt sehr schén das bunte Gemisch in unseren Statutarrechten, die manchmal neben-
einanderund durcheinanderkirchliche, politische, zivil-undstrafrechtliche Vorschriftendes for-
mellen wie des materiellenRechtsenthalten,so daB man -wiediesesBeispiel zeigt- iiberdie Pflich-
ten des Mesmers u. U. nur in einer strafrechtlichen Bestimmung etwas erfihrt, wohl deshalb,
weil dieselben vom damaligen Amtsinhaber vernachlassigt wurden und kiinftigen Pflichtver-
letzungen durch das Mittel gesetzlich normierter Strafandrohungen vorgebeugt werden sollte.

%2 Vasella Oskar, Abt Theodul Schlegel von Chur u.seine Zeit (Freiburg 1954),S. 40 Anm. 1.

8 Moor, Codex dipl. IT (Chur 1854), S. 401 Anm. 27.

81 Vgl. die Trennung im Handwérterbuch des deutschen Aberglaubens V, S. 863, wo
Kiister als Bezeichnung des evangelischen und Mesmer als Bezeichnung fiir den katholischen
Kirchendiener angegeben ist. Das mag vielleicht in einzelnen Gegenden der Fall sein und
auch daher rithren, dall Mesmer irrtiimlicherweise mit Messe in Verbindung gebracht wird;
fiir das Gebiet der Schweiz und Graubiinden trifft diese Feststellung nicht zu und ist, derart
allgemein gefaBt, sicher abzulehnen.

]
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sicherlich nicht haltbar ist. Die Ableitung von lat. mansionarius iiber
althd. messinari darf wohl als unbestritten gelten.® Aber auch hier be-
gegnen wir wiederum der nun schon sattsam bekannten Schwierigkeit,
die vor allem auch bei monachus — monicus — munik = Kiister sehr deutlich
zutage tritt: eindeutige Belege fiir mansionarius = Kiister lassen sich aus
unserem schweizerischen Quellenmaterial nicht beibringen und sind
m. W. auch anderweitig bis heute nicht beigebracht worden. Mit einer
einfachen Bezeichnung, wie zum Beispiel Udalricus mansionarius, wie
wir sie im Necrologium Curiense etwa finden,®® ist eben weiter nichts

anzufangen.
*

Zusammenfassend 1st nun eine Feststellung zu machen: alle in
unserem Gebiet noch heute gebriauchlichen und bekannten Bezeich-
nungen fir den niedern Kirchendiener gehen auf lateinische Begriffe
zuriick, die aber mit Ausnahme von sacrista in der lat. Urkunden-
sprache alle eine andere Hauptbedeutung aufweisen. Von dieser

8 Vgl. Stutz in einer Besprechung, Gétt. Gel. Anz. Jahrg. 166, Bd. 1 (1904) S. 4 Anm. 1.
— Er zitiert hier die Bestimmung von c. 10 des capitulare ecclesiasticum von 81819, wonach
«neben anderem mindestens eins mansus Ackerland dem Geistlichen vom Herrn der Kirche
mit dieser zinsfrei iiberlassen werden sollte. . . der Hiibner dieses Kirchenmansus hitte ganz
wohl der mansionarius genannt werden kénnen. . .»

Auch heute noch werden, wenn in einem Kapitel nie dere, dienende Amter einzurichten
sind, deren Triger gem can. 393 § 2 inferiores beneficiarii oder mansionarii genannt.

Interessant ist in diesem Zusammenhang eine zwel fellos sehr alte Bestimmung in einem
Vertrag der Kirchgemeinde St. Peter, Pagig und Molinis in Graubiinden mit einem Kir-
chendiener, die uns leider nur in einer Neufassung des Vertrages aus dem Jahre 1g25 erhal-
ten blieb (Mesmervertrag der Kirchgemeinde St. Peter, Plarrarchiv der evang. Kirchge-
meinde), dann aus der Ubung kam und 1952 endgiiltig abgeschafft wurde: Danach hatte
der Mesmer die dem Pfarrer z. V. gestellten 4 Aren Ackerland anzupflanzen, zu pflegen und
zu ernten und den Ertrag im Pfarrhaus abzuliefern; den Samen lieferte der Pfarrer. — Hier
haben wir die moderne Parallele der von Stuiz angefiithrten Bestimmung des capitulare eccle-
stasticum: der Pfarrer erhalt zinsfrei seinen «mansus» Ackerland, der vom Mesmer (mansio-
narius) anzubauen ist. Diese Bestimmung scheint uns deshalb erwidhnenswert, weil sie uns
zeigt, daB ein vom Kiister bewirtschalteter oder zum Sigristenamt gehérender Acker nicht
immer nur gewissermallen Bestandteil der dem Kister zugestandenen Entlshnung, ein
Sigristenlehen, zu sein braucht, wie wir meist annehmen; ein positiver Nachweis aus frither
ZeitlaBtsichallerdings bisdato nicht erbringen. Entspr. Belege sind etwa des Meseners huobe 1923
in Dautmergem bei Rottweil (Wirtenb. UB X, 4351); area sacriste 1. Halfte des 14. Jahrh.
in Beromiinster (Quellenwerk z, Entst. d. Schweiz, Eidgen, IT Bd. 1 S, 11); bonum dictum
Sigristenguot (Quellenwerk I Bd. 1 S. 198) usw. — Flurnamen Mefneracker oder Mefinerwiese
(z. B. in Hildritshausen 1525, Altwiirttemb. Lagerbiicher II S. 370 und 313, oder in Feuer-
bach 1557, vgl. Brauch M., Flurnamen von Feuerbach, Tiib. phil. Diss. 1934, S. 38 und
S. 152).

86 Fuvalta, Necrologium Curiense S. 41.

328



Hauptbedeutung ist im einzelnen Falle auszugehen, wobei die Ver-
wendung des Wortes in der uns auf Grund der Kenntnis spiterer Ent-
wicklung allenfalls méglich erscheinenden Nebenbedeutung im Auge
behalten werden muB, aber nur da als sicher angenommen werden
darf, wo positive anderweitige Belege dafiir sprechen. Andernfalls er-
liegt man der Gefahr, vieldeutige Worte und mehr beschreibende Aus-
sagen der lateinischen Urkunden in eindeutige Begriffe und exakt de-
finierende Formulierungen unserer modernen Sprache zu ubersetzen,
was dann unzuldssig ist, wenn eine solche Einengung sich nicht durch
Beibringung weiterer Belege rechtfertigen laB3t. Denn die sprachlichen
wie die sachlichen Zusammenhinge, die sich in der einen oder andern
Form zwischen allen heute tiblichen Benennungen und ihren lateini-
schen Entsprechungen nachweisen lassen, dienen uns in fast allen Fal-
len nur zur Erkldrung einerseits der wortgeschichtlichen Entwicklung,
und anderseits der Wandlung oder Einengung in der Bedeutung; sie
diirfen uns aber nicht dazu verleiten, die Ergebnisse einer Entwicklung,
welche erst im Verlaufe der Jahrhunderte erfolgte, auch fir frithere
Zeiten gewissermallen vorweg zu nehmen.

Vielleicht sind rechtssprachliche Untersuchungen in einem auch
sprachlich so heterogenen Gebiet wie dem unsrigen, in welchem man,
ausgehend von der lateinischen Rechts- bzw. Urkundensprache, die
Entwicklung einzelner Begriffe in der deutschen wie in verschiedenen
romanischen Sprachen, Abgrenzung und Uberschneidung wie gegen-
seitige Beeinflussung, verfolgen kann, besonders geeignet, uns auf sol-
che Probleme aufmerksam zu machen; ganz abgesehen davon, daf} es
doch — wohl vor allem in der einheitlicheren, weil umfassenderen Kir-
chensprache — einigermaBen aufschluBreich ist, die Entwicklung eines
Begriffes in zweil ganz verschiedenen Sprachbereichen zu untersuchen:
in beiden haben sich beispielsweise fir den niederen Kirchendiener
zwel Begriffe herausgebildet, von welchen der eine auf die urspriing-
lich niedere soziale Stellung des Amtsinhabers (Mesmer auf mansiona-
rius, marguillier auf matricularius), der andere auf dessen kirchliche Be-
deutung (Alster auf custos, munik auf monachus) zuriickgeht, indessen der
moderne Begriff Kirchendiener beides umfaft.

Neben diesen mehr das sprachlich-begriffliche Problem beriih-
renden Ausfithrungen wire natiirlich auch in anderer Beziehung noch
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einiges zum Kirchendiener, seiner Stellung und Bedeutung in unserem
Geblet und zu seinem Aufgabenkreis zu sagen, doch wiirde dies den
Rahmen dieser kleinen Studie, die nur einen bescheidenen Beitrag vor
allem zur Bezeichnung des niederen Kirchendieners geben mdochte,
sprengen. Wir wollen lediglich festhalten, dafl auch in unseren kleinen
Landgemeinden, die ja in vielen Fillen durchaus auf die Dienste eines
besonderen Kirchenbeamten hitte verzichten und dessen Obliegen-
heiten mehr als iiblich in einer gewissen Kehrordnung durch die Dorf-
einwohner hitten besorgen lassen kénnen, das Amt des Kisters offen-
sichtlich schon sehr frith weit verbreitet und von einiger Bedeutung
gewesen sein muf. Interessant in diesem Zusammenhange sind vor
allem auch einzelne Berichte und Uberlieferungen aus dem 16. Jahr-
hundert, mit dessen Beginn die Reformation auch in Graubiinden ein-
setzt. Es ist begreiflich, dal3 mit der Aufhebung der alten gottesdienst-
lichen Formen, die mit Abschaffung des kirchlichen Abgabesystems
zusammenging, auch die Bedeutung des niederen Kirchendieners ge-
ringer wurde; denn einerseits hatte man keine Altire mehr zu bedie-
nen, keine Paramenten, keine Kerzen und kein Ewiges Licht in, der
Kirche mehr zu unterhalten, und anderseits waren ja oft die Mittel
nicht und manchmal auch der Wille kaum vorhanden, einen Prediger
angemessen zu bezahlen, so dal3 es fraglich scheint, ob man noch wie
frither in der Mchrzahl der Fille eigens einen Kirchendiener anstellte.
Man muB sich nur den folgenden BeschluB3, den der ratische Bundes-
tag am Ende des 16. Jahrhunderts falte, vor Augen halten, um die Be-
rechtigung dieser Frage zu erkennen: «Von wegen der predicanten
ires bestimmten Sallarj halber ist geordininret: so Innen nit uff bestimbt
zyt 1r Sallarj bezahlt wird, das sy es mogent nach kammer Rechti
(gantrichterlich) einziichen...».%” Dall des Kirchendieners in den

67 Ziziert nach Bott’s Historischem Commentar zu Hans Ardisers Rétischer Chronik
(Chur 1877) S. 506. Vgl. hiezu auch Moor C., Geschichte von Curritien und der Republik
«gemeiner drei Binde» (Chur 1871), S. 223, welcher berichtet, dal3 die Verhiltnisse so la-
gen, «dalBl Gemeinden, deren Mefipriester einst ein Einkommen von 100 Goldkronen hat-
ten, ihrem Prediger jetzt nur noch 20 zukommen lieBen.» Fiir Schanfigg berichtet Campell
in seiner Chronik, dal} sich die evang. Gemeinden «ob avaritiam» nur einen einzigen Pre-
diger hielten, der in vier weit auscinander liegenden Kirchen zu predigen hatte und dabeil
so schlecht bezahlt wurde, dal3 er sich und seine Familie nur kiimmerlich zu ernahren ver-
mochte (Campell, Rhaetiae alpestris topographica descriptio, handschriftl. Kopie um 1700
(Privatbesitz), S. 306) Vgl. hiczu auch die Bedenken der ziircherischen Behérden beziig-
lich der Besoldung von Sigrist und Schulmeister, hinten Anm. 7g.
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vielen Auseinandersetzungen zwischen Priadikanten und Gemeinden
keine Erwahnung getan wird, ist begreiflich und liegt u. a. wohl auch
daran, daB3 er im neuen Gottesdienst nicht mehr so unentbehrlich und
wesentlich war wie ehedem. In den Gemeinden aber, welche beim
alten Glauben verblieben, war der Kirchendiener natiirlich nach wie
vor eine wichtige Figur im kirchlichen Leben; so hatte St. Maria im
Miinstertal 1747, als nur noch eine Familie katholisch war, doch noch
neben dem Priester einen Kirchendiener, und hin und wieder einigte
man sich in parititischen Gemeinden auch dahin, dal3 er beiden Kon-
fessionen zu dienen hatte.®® — Die Kehrseite der Medaille war dann
aber, daf} gerade der Kirchendiener, wie zum Beispiel in Bivio, den
Kapuzinern der Gegenreformation in ihren Bestrebungen mit Erfolg
die meisten Schwierigkeiten bereiten konnte, indem er sich weigerte,
so hdufig zu lduten, bei so vielen tiglichen Gottesdiensten stets anwe-
send zu sein, indem er Altarkerzen versteckte, die Lampen mit Wasser
statt mit Ol fiillte und die Seelsorger durch dhnliche bése Streiche in
ihren gottesdienstlichen Funktionen storte.®® Ja, die Uberlieferung
weist sogar in verschiedenen Fillen dem Kirchendiener eine ausschlag-
gebende Rolle zu beim Entscheid der Gemeinde, den alten Glauben
beizubehalten oder die neue Lehre anzunehmen: einmal verhinderte
er den probeweise zugelassenen MeBpriestern jeweilen den Zugang zur
Sakristai, so daf} diese predigen, aber keine Messe lesen konnten, und
der am alten Glauben hangende Volksteil schlieBlich in die Wahl eines
Predigers einwilligte, was gleichbedeutend mit dem Ubertritt zur
neuen Lehre war;?° dann war es aber auch wiederum der Kirchen-
diener, dem es gelang, einmal mit Hilfe der Nachbarn aus umliegen-
den Hofen,” ein andermal durch Beeinflussung der Frauen,? die Ge-
meinde vom EntschluB zum Ubertritt abzuhalten, Wenn auch diese
Uberlieferungen uns manchmal ein Licheln entlocken und ihr histori-
scher Wahrheitsgehalt kaum hoch anzuschlagen sein dirfte, so zeigen
sie uns doch, welche Bedeutung man dem Kirchendiener zumal3 und

68 Camenisch, Bindnerische Reformationsgeschichte (Chur 1920), S. 304, derselbe in
Geschichte der Reformation und Gegenreformation (Chur 195.), S. 58.

69 Camenisch, Reformationsgeschichte, S. 486.

0 So in Celerina 1577, vgl. Camenisch, Reformationsgeschichte, S. 466 f.

1 So in Vals-Platz 1523, vgl. Camenisch, Reformationsgeschichte, S. 276.

72 So in Andiast 1526, vgl. Camenisch, Reformationsgeschichte, S. 285.
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zum Teil auch heute noch zumiBt, denn sonst hitte man nicht ausge-
rechnet ihm eine solch ausschlaggebende Rolle in derart wesentlichen
Fragen zugeschrieben. Man darf eben nicht aufler acht lassen, dal3 in
landlichen Verhéltnissen der Pfarrer schon immer und vielerorten
auch noch heute eine Stellung einnimmt, die zwar durch sein Amt
bedingt ist, in ihrer Bedeutung aber weit tiber den engeren Amits-
bereich hinaus wirksam ist — ein Abglanz dieser Bedeutung tibertriagt
sich natiirlich auf seinen ihm unentbehrlichen Gehilfen, den Kirchen-
diener.” Dies zeigt sich sehr schon vor allem in den romanischen
Sprichwortern, welche vom Kirchendiener in Verbindung mit dem
Pfarrer handeln, wie zum Beispiel die folgenden: « Que: c/’il prer po buc,
po il caluoster»™ oder «Chi nu po gnir predichant, vegna culuoster, meglder iin
bun culuoster sco in nosch predichant».? Die Abhédngigkeit des Pfarrers und
die dadurch erhohte Bedeutung des Kirchendieners wird uns in einem
romanischen Schwank recht deutlich vor Augen gefiihrt, einem Spiel,
das Decurtins?® unter den Schlanser Volksgebriauchen anfithrt. Aber
nicht nur Spiele und Sprichworter, sondern auch Kinderreime? und
abergldubische Vorstellungen’ kniipfen an Amt und Person des Kir-
chendieners an und vermitteln uns eine Vorstellung von der Bedeu-
tung, welche man ihm in unsern lindlichen Gegenden eh und je bei-
mal.

Ja, noch im Jahre 1960 sah sich der Kantonsgerichtsausschull von
Graubiinden gezwungen, das Urteil eines landlichen Kreisgerichts-
ausschusses zu kassieren, welcher die Klage eines Vaters gegen den
Kirchendiener wegen AnmaBung des Zuchtigungsrechtes mit der Be-

" Ahnliche Verhiltnisse finden wir heute noch vor allem auf dem Lande, zum Beispiel
bei Prasident und Weibel, bei Lehrer und Schulwart.

7 Ubersetzt: Was der Pfarrer nicht kann, kann der Kiister; in Decurtins, Ritorom.
Chrestomathie II (Erlangen 1g901), S. 163 Nr. 117, )

% Ubersetzt: Wer nicht Pfarrer werden kann, der werde Kiister; besser ein guter Kii-
ster als ein schlechter Plarrer, Bezzola Ed., Davart noss proverbis ¢ dits proverbials (= An-
nalas LIII, 1939, S. 175 f.).

% Decurtins, Chrestomathie II (Erlangen 1go1), S. 220: Il caluster de Schlans.

"7 z. B. Decurtins, Chrestomathie I1 (Erlangen 1901), S. 183, Nr. 43: «Chikeriki/Ca-
luster leva si! [ Va, tucca de stizzar | E la mumma fai levar!» (frei: Steh auf, Mesmer, liute
den Tag ein und wecke die Mutter!) Weitere Beispiele zusammengestellt in DRG 30, fasc.
Seite 25.

8 Vgl. Weitstein, Zur Anthropologie und Ethnographie des Kreises Disentis (Zirich
1902), S. 173 Nr. 13: «Wer am Morgen zuerst dem Kister begegnet, stirbt bald». Vgl.
auch DRG 3o. fasc., S. 25.
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griindung abgewiesen hatte, daBl dem Kirchendiener auch eigentliche
Erziechungsaufgaben obliegen.” Diese Begriindung wurde von der
obersten Instanz als unhaltbar abgelehnt — aber wohl mit Riicksicht
auf die im Volke verwurzelte andere Auffassung von Aufgabe und Be-
deutung des Inhabers dieses Amtes begniigte sie sich mit Ausfdllung
der Minimalbufle von Fr. 2.—, léschbar in einem Jahr, zu Lasten des
straffilligen Kirchendieners!8°

" Dall dem Kirchendiener anderweitig Erzichungsaufgaben eh und je zustanden,
zeigt mit Deutlichkeit allein schon die Tatsache, daf}3 er vielerorts mit dem Schulmeister
identisch war, was angesichts der Tatsache, dal3 die Schule frither als corpus ecclesiae an-
nexum betrachtet wurde, nicht eben tberrascht. Vgl. zum Beispiel Abschnitt ITI. 2. der
erneuerten Schul- und Lehrordnung fiir die Schulen der Landschaft Ziirich vom Jahre 1778:
«Auch soll bey erledigten Schuldiensten genau dariiber gehalten werden, daB an denjeni-
gen Orten, wo der Schul-, Vorsinger- und Sigrist-Dienst abgesténdert ist, weil an den mei-
sten Orten keiner allein genugsame Besoldung hat fiir sich selbst zu bestehen, die Sigrist-
und Vorsinger-Dienste, wo es moglich und néthig befunden wird, mit dem Schuldienst
vereinigt und verbunden werden. Und wo diese Dienste bereits verbunden sind, sollen sie
konftig ohne erhebliche Ursachen, Vorwissen und Einwilligung der H.Hr. Examinatoren
B.St. nicht mégen getrennt werden.» Aber auch da, wo diese Amter nicht zusammenfielen,
wurde dieser Amtsperson, dic fir Ordnung in der Kirche vor allem auch wihrend des
Gottesdienstes zu sorgen hatte, gewisse erzieherische Funktionen zugestanden, wie ein sog.
«Bedenken» (Weisung) der ziircherischen Geistlichkeit aus dem Jahre 1654 deutlich zeigt:
«Bedenken, wie der mutwilligen Jugent durch die Sigristen zu begegnen», zit. bei Ziircher,
Meret, Die Behandlung jugendlicher Delinquenten im alten Ziirich, Ziirch. Diss. Winter-
thur 1960, S. 207, Anm. 2. — (Vgl. auch die in gewissen Gegenden Ziirichs iibliche mund-
artliche Bezeichnung fiir den Kirchendiener: « Ohrezupfer».) Auf die Person des Kiisters
griff man dann auch bei der Durchsetzung der Sittenmandate gerne zuriick; Beispiele hiefiir
bieten St. Gallen und Riieggisberg. (Freundl. Mitteilung von Herrn Dr. W. Schaufelberger,
Zirich.) — In Deutschland finden wir eigentliche lehrbuchartige Abhandlungen tiber den
Dienst des Kiisters, welche frither zum Teil direkt fiir Unterricht an Lehrerbildungsanstalten
geschrieben worden sind, wie das Biichlein von Brand Heinrich, Der niedere Kirchendienst
(Erlangen und Leipzig 18g97); die Verbindung der beiden Beamtungen betont eindringlich
auch Dreising Franz, Das Amt des Kiisters in der evangelischen Kirche (Berlin 1854) ; neuere
Arbeiten dieser Art etwa Lotz Walter, Kirchendienst (Kassel 1947) oder umfassender mit
historischer Einleitung Nicol Karl, Das Kiisteramt in der evangelischen Kirche, 2. Aufl, (Er-
langen und Rothenburg ob der Tauber, 1954).

-80 Mitgeteilt in SJZ 56 (1g960) S. 130.

333



	Zu Herkunft und Bezeichnung des niederen Kirchendieners in Graubünden

